
Anlage 3 

 

(zu den VV zu § 58 KommHV)  

- Auszug aus den VV zu Art. 70 BayHO - 

 

 

62. Kassenbehälter, Beförderung von Zahlungsmitteln 

 

62.1 Zahlungsmittel, die nicht unmittelbar zur Auszahlung am Schalter benötigt werden, sind nach Mög-

lichkeit unter dem gemeinsamen Verschluss des Kassenleiters oder des Leiters des Aufgabenge-

biets Zahlungsverkehr und des Kassiers für den baren Zahlungsverkehr im Kassenbehälter aufzu-

bewahren. Die Schlüssel dürfen nach Dienstschluss nicht im Dienstgebäude belassen werden. 

 

62.2 Vordrucke für Schecks, Überweisungs- und Verstärkungsaufträge sind im Kassenbehälter aufzube-

wahren. 

 

62.3 Zu jedem Schloss eines Kassenbehälters müssen zwei Schlüssel vorhanden sein. Die zweiten 

Schlüssel und die für die Einstellung von Zahlenkombinationsschlössern zu verwendenden Zahlen- 

oder Buchstabenkombinationen sind in je einem vom Kassenaufsichtsbeamten oder von einem da-

mit Beauftragten zu versiegelnden Briefumschlag mit der Bezeichnung der Kasse im Stahlschrank 

einer Dienststelle oder in einem Schließfach bei der ihr Girokonto führenden Landesbank bzw. Spar-

kasse aufzubewahren. Die in Nr. 62.1 genannten Bediensteten dürfen die Briefumschläge nur im 

Beisein des Kassenaufsichtsbeamten oder des Beauftragten öffnen. Das Nähere über die Aufbe-

wahrung und die Herausgabe der Briefumschläge regelt der für die Kasse zuständige Leiter der 

Dienststelle. 

 

62.4 Der Verlust eines Schlüssels ist dem Leiter der Dienststelle und dem Kassenaufsichtsbeamten un-

verzüglich anzuzeigen. Der Leiter der Dienststelle hat die Änderung des Schlosses und die Anferti-

gung neuer Schlüssel zu veranlassen. 

 

62.5 Für die Sicherung der Kassenräume und des Kassenbehälters sowie für die bei der Beförderung von 

Zahlungsmitteln zu treffenden Sicherungsmaßnahmen gelten die hierfür erlassenen besonderen 

Bestimmungen. 

 

63. Verpacken von Bundesmünzen und Bundesbanknoten 

 

63.1 Bundesmünzen und Bundesbanknoten sind nach den Richtlinien der Deutschen Bundesbank zu 

verpacken. Das Verpackungsmaterial (Rollenpapier, Streifbände) muss den Mustern der Deutschen 

Bundesbank entsprechen. 

 

63.2 Auf der Verpackung sind der Inhalt und die Bezeichnung der Kasse anzugeben. Die Übereinstim-

mung des Inhalts mit den Angaben auf der Verpackung ist durch Namenszeichen und Datum zu be-

stätigen. 


